
Gemeinde Kisdorf
Die Bürgermeisterin

Nr. 8 - FINANZAUSSCHUSS vom 29.04.2026

Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:05 Uhr, Amt Kisdorf, Sitzungsraum

Gesetzliche Mitgliederzahl: 9

Anwesend und stimmberechtigt:

GV André Clasen - Vorsitzender

GV’in Nicole Hroch

GV Axel Biemann

GV Andreas Lübker 

GV’in Doris Möller

WB’in Kathleen Wulf

WB Kai Busack

WB Rüdiger Pötter

WB Michael Hamer

Nicht stimmberechtigt:

Bgm’in Birga Kreuzaler 

Julia Schlüter, Amt Kisdorf - – zugleich Protokollführerin

Elvira Wagner, Axians Public Consultings GmbH

GV Dr. Jörg Seeger

GV Martin Schäning

Fehlt entschuldigt:

Die Mitglieder des Finanzausschusses Kisdorf wurden durch schriftliche Einladung vom 17.04.2026 auf 

Mittwoch, den 29.04.2026, unter Zustellung der Tagesordnung einberufen. 

Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung wurden öffentlich bekannt gemacht.
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Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Beratung und Beschlussfassung über evtl. Einwände gegen die Niederschrift über die 7. Sitzung des 

Finanzausschusses vom 16.04.2026

3. Beratung und Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Beratungspunkten

4. Mitteilungen des Vorsitzenden, der Bürgermeisterin und der Verwaltung sowie Bekanntgabe der im 

nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung gefassten Beschlüsse

5. Fragen der Ausschussmitglieder

6. Einwohnerfragestunde – 1. Teil

7. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2015 sowie den Umgang mit dem 

Jahresfehlbetrag der Gemeinde Kisdorf

8. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016 sowie den Umgang mit dem 

Jahresüberschuss der Gemeinde Kisdorf

9. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017 sowie den Umgang mit dem 

Jahresüberschuss der Gemeinde Kisdorf

10.Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 sowie den Umgang mit dem 

Jahresüberschuss der Gemeinde Kisdorf

11.Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019 sowie den Umgang mit dem 

Jahresüberschuss der Gemeinde Kisdorf

12.Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020 sowie den Umgang mit dem 

Jahresüberschuss der Gemeinde Kisdorf

13.Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021 sowie den Umgang mit dem 

Jahresüberschuss der Gemeinde Kisdorf

14.Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022 sowie den Umgang mit dem 

Jahresüberschuss der Gemeinde Kisdorf

15.Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2023 sowie den Umgang mit dem 

Jahresüberschuss der Gemeinde Kisdorf

16.Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2024 sowie den Umgang mit dem 

Jahresfehlbetrag der Gemeinde Kisdorf

17.Einwohnerfragestunde – 2. Teil

Sitzungsniederschrift

TOP 1
Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.
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TOP 2
Beratung und Beschlussfassung über evtl. Einwände gegen die Niederschrift über die 7. öffentliche 
Sitzung des Finanzausschusses vom 16.04.2026
Da das Protokoll noch nicht vorliegt, wird dieser Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung verschoben.

GV Dr. Seeger bittet das Amt darum, sich für die Erstellung und Zusendung der Protokolle an die 

Geschäftsordnung der Gemeinde Kisdorf zu halten.

TOP 3
Beratung und Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Beratungspunkten
Ein Ausschluss der Öffentlichkeit zu einem Beratungspunkt ist nicht erforderlich. Anträge werden nicht gestellt.

TOP 4
Mitteilungen des Vorsitzenden und der Bürgermeisterin sowie Bekanntgabe der im nichtöffentlichen 
Teil der letzten Sitzung gefassten Beschlüsse
Der Vorsitzende hat keine Mitteilungen zu verkünden.

Die Bürgermeisterin hat keine Mitteilungen zu machen.

Auch die Verwaltung hat nichts mitzuteilen.

TOP 5
Fragen der Ausschussmitglieder
GV Biemann erkundigt sich, ob es sich hierbei um formale Beschlüsse handelt. Dies wird bejaht.

GV Pötter fragt, warum nur einige Jahresabschlüsse eine Unterschrift der Bürgermeisterin vorweisen. Die 

Verwaltung erklärt, dass im Amt die unterschriebenen Originale aller fertiggestellten Jahresabschlüsse 

vorliegen, die Unterschriften aber nicht in alle elektronischen Dokumente eingefügt wurden.

GV Dr. Seeger fragt, warum die Jahresabschlüsse bereits von der Bürgermeisterin unterschieben worden sind, 

warum man die Abschlüsse nach Fertigstellung nicht jeweils direkt beschlossen hat und äußert seinen Unmut 

zu diesem Vorgehen.

GV Hamer erkundigt sich, ob dieses Vorgehen mit den notwendigen Nacharbeiten des Amtes zu tun hat und 

ob die Beschlüsse zukünftig, da das Amt nun wieder auf dem Laufenden ist, wieder jährlich erfolgen. Dies wird 

bejaht.

TOP 6
Einwohnerfragestunde – 1. Teil
Es werden keine Fragen gestellt.
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TOP 7
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2015 sowie den Umgang mit dem 
Jahresfehlbetrag der Gemeinde Kisdorf
➢ Protokollauszug Team III

Frau Wagner von Firma Axians Public Consulting stellt sich vor und führt durch ihre Präsentation zu den

Jahresabschlüssen 2015 bis 2024. Die Präsentation ist dem Protokoll beigefügt. 

GV Dr. Seeger fragt nach dem Zustandekommen der Summe auf dem Konto 205 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf der Passivseite der Bilanz. Frau Wagner erläutert, dass hier die 

kumulierte Summe der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge der Jahre 2015 – 2024 ausgewiesen wird, 

bis die Beschlussfassung erfolgt ist. Anschließend erfolgen die Umbuchungen.

GV Lübker fragt, ob hierfür aus Transparenzgründen ein Gewinnvortragskonto hätte eingerichtet werden 

sollen. Frau Wagner erklärt, dass hierfür im vorgeschriebenen Kontenrahmen kein Konto vorgesehen ist.

Im Anschluss an den Vortrag wird die Möglichkeit einer Belegprüfung gegeben.

Der Finanzausschuss der Gemeinde Kisdorf hat gemäß § 92 der Gemeindeordnung den Jahresabschluss und 

den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. In seiner Sitzung vom 29.04.2026 hat der Finanzausschuss 

den Jahresabschluss der Gemeinde Kisdorf zum 31.12.2015 mit allen Bestandteilen geprüft. Die Prüfung 

führte zu keinen Beanstandungen. Der Bericht über die Prüfung ist dem Original der Niederschrift beigefügt.

Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: die am 
29.04.2026 durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2015 führte zu keinen Beanstandungen. Der 
Jahresabschluss 2015, der zum Bilanzstichtag 31.12.2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
11.451.556,49 € und einem Eigenkapital in Höhe von 8.869.216,20 € abschließt, wird in der vorgelegten 
Form festgestellt. Der in der Bilanz zum 31.12.2015 festgestellte Jahresfehlbetrag in Höhe von 
252.396,20 € ist der Ergebnisrücklage zu entnehmen.

Abstimmungsergebnis: (8 (4 CDU + 4WKB):0:1 (FDP))

TOP 8
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016 sowie den Umgang mit dem 
Jahresfehlbetrag der Gemeinde Kisdorf
➢ Protokollauszug Team III

Der Finanzausschuss der Gemeinde Kisdorf hat gemäß § 92 der Gemeindeordnung den Jahresabschluss und 

den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. In seiner Sitzung vom 29.04.2026 hat der Finanzausschuss 

den Jahresabschluss der Gemeinde Kisdorf zum 31.12.2016 mit allen Bestandteilen geprüft. Die Prüfung 

führte zu keinen Beanstandungen. Der Bericht über die Prüfung ist dem Original der Niederschrift beigefügt.
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Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: die am 
29.04.2026 durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2016 führte zu keinen Beanstandungen.
Der Jahresabschluss 2016, der zum Bilanzstichtag 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
11.496.811,56 € und einem Eigenkapital in Höhe von 9.025.400,76 € abschließt, wird in der vorgelegten 
Form festgestellt.
Der in der Bilanz zum 31.12.2016 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 180.392,63 € ist der 
Ergebnisrücklage zuzuführen.

Abstimmungsergebnis: (8 (4 CDU + 4WKB):0:1 (FDP))

TOP 9
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017 sowie den Umgang mit dem 
Jahresfehlbetrag der Gemeinde Kisdorf
➢ Protokollauszug Team III

Der Finanzausschuss der Gemeinde Kisdorf hat gemäß § 92 der Gemeindeordnung den Jahresabschluss und 

den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. In seiner Sitzung vom 29.04.2026 hat der Finanzausschuss 

den Jahresabschluss der Gemeinde Kisdorf zum 31.12.2017 mit allen Bestandteilen geprüft. Die Prüfung 

führte zu keinen Beanstandungen. Der Bericht über die Prüfung ist dem Original der Niederschrift beigefügt.

Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: die am 
29.04.2026 durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2017 führte zu keinen Beanstandungen.
Der Jahresabschluss 2017, der zum Bilanzstichtag 31.12.2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
12.092.656,07 € und einem Eigenkapital in Höhe von 9.439.771,31 € abschließt, wird in der vorgelegten 
Form festgestellt.
Der in der Bilanz zum 31.12.2017 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 347.870,55 € ist der 
Ergebnisrücklage zuzuführen.

Abstimmungsergebnis: (8 (4 CDU + 4WKB):0:1 (FDP))

TOP 10
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 sowie den Umgang mit dem 
Jahresfehlbetrag der Gemeinde Kisdorf
➢ Protokollauszug Team III

Der Finanzausschuss der Gemeinde Kisdorf hat gemäß § 92 der Gemeindeordnung den Jahresabschluss und 

den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. In seiner Sitzung vom 29.04.2026 hat der Finanzausschuss 
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den Jahresabschluss der Gemeinde Kisdorf zum 31.12.2018 mit allen Bestandteilen geprüft. Die Prüfung 

führte zu keinen Beanstandungen. Der Bericht über die Prüfung ist dem Original der Niederschrift beigefügt.

Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: die am 
29.04.2026 durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2018 führte zu keinen Beanstandungen.
Der Jahresabschluss 2018, der zum Bilanzstichtag 31.12.2018 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
12.695.124,43 € und einem Eigenkapital in Höhe von 10.007.924,14 € abschließt, wird in der vorgelegten 
Form festgestellt.
Der in der Bilanz zum 31.12.2018 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 568.152,83 € ist der 
Ergebnisrücklage zuzuführen.

Abstimmungsergebnis: (8 (4 CDU + 4WKB):0:1 (FDP))

TOP 11
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019 sowie den Umgang mit dem 
Jahresfehlbetrag der Gemeinde Kisdorf
➢ Protokollauszug Team III

Der Finanzausschuss der Gemeinde Kisdorf hat gemäß § 92 der Gemeindeordnung den Jahresabschluss und 

den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. In seiner Sitzung vom 29.04.2026 hat der Finanzausschuss 

den Jahresabschluss der Gemeinde Kisdorf zum 31.12.2019 mit allen Bestandteilen geprüft. Die Prüfung 

führte zu keinen Beanstandungen. Der Bericht über die Prüfung ist dem Original der Niederschrift beigefügt.

Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: die am 
29.04.2026 durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2019 führte zu keinen Beanstandungen.
Der Jahresabschluss 2019, der zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
14.810.049,39 € und einem Eigenkapital in Höhe von 10.281.937,97 € abschließt, wird in der vorgelegten 
Form festgestellt.
Der in der Bilanz zum 31.12.2019 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 274.013,83 € ist der 
Ergebnisrücklage zuzuführen.

Abstimmungsergebnis: (8 (4 CDU + 4WKB):0:1 (FDP))

TOP 12
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020 sowie den Umgang mit dem 
Jahresfehlbetrag der Gemeinde Kisdorf
➢ Protokollauszug Team III
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Der Finanzausschuss der Gemeinde Kisdorf hat gemäß § 92 der Gemeindeordnung den Jahresabschluss und 

den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. In seiner Sitzung vom 29.04.2026 hat der Finanzausschuss 

den Jahresabschluss der Gemeinde Kisdorf zum 31.12.2020 mit allen Bestandteilen geprüft. Die Prüfung 

führte zu keinen Beanstandungen. Der Bericht über die Prüfung ist dem Original der Niederschrift beigefügt.

Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: die am 
29.04.2026 durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2020 führte zu keinen Beanstandungen.
Der Jahresabschluss 2020, der zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
15.779.572,36 € und einem Eigenkapital in Höhe von 11.780.498,83 € abschließt, wird in der vorgelegten 
Form festgestellt.
Der in der Bilanz zum 31.12.2020 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 1.498.560,86 € ist der 
Ergebnisrücklage zuzuführen.

Abstimmungsergebnis: (8 (4 CDU + 4WKB):0:1 (FDP))

TOP 13
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021 sowie den Umgang mit dem 
Jahresfehlbetrag der Gemeinde Kisdorf
➢ Protokollauszug Team III

Der Finanzausschuss der Gemeinde Kisdorf hat gemäß § 92 der Gemeindeordnung den Jahresabschluss und 

den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. In seiner Sitzung vom 29.04.2026 hat der Finanzausschuss 

den Jahresabschluss der Gemeinde Kisdorf zum 31.12.2021 mit allen Bestandteilen geprüft. Die Prüfung 

führte zu keinen Beanstandungen. Der Bericht über die Prüfung ist dem Original der Niederschrift beigefügt.

Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: die am 
29.04.2026 durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2021 führte zu keinen Beanstandungen.
Der Jahresabschluss 2021, der zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
15.463.780,83 € und einem Eigenkapital in Höhe von 12.856.699,82 € abschließt, wird in der vorgelegten 
Form festgestellt.
Der in der Bilanz zum 31.12.2021 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 1.076.200,99 € ist der 
Ergebnisrücklage zuzuführen.

Abstimmungsergebnis: (8 (4 CDU + 4WKB):0:1 (FDP))
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TOP 14
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022 sowie den Umgang mit dem 
Jahresfehlbetrag der Gemeinde Kisdorf
➢ Protokollauszug Team III

Der Finanzausschuss der Gemeinde Kisdorf hat gemäß § 92 der Gemeindeordnung den Jahresabschluss und 

den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. In seiner Sitzung vom 29.04.2026 hat der Finanzausschuss 

den Jahresabschluss der Gemeinde Kisdorf zum 31.12.2022 mit allen Bestandteilen geprüft. Die Prüfung 

führte zu keinen Beanstandungen. Der Bericht über die Prüfung ist dem Original der Niederschrift beigefügt.

Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: die am 
29.04.2026 durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2022 führte zu keinen Beanstandungen.
Der Jahresabschluss 2022, der zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
16.011.189,34 € und einem Eigenkapital in Höhe von 13.316.970,90 € abschließt, wird in der vorgelegten 
Form festgestellt.
Der in der Bilanz zum 31.12.2022 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 460.271,08 € ist der 
Ergebnisrücklage zuzuführen.

Abstimmungsergebnis: (8 (4 CDU + 4WKB):0:1 (FDP))

TOP 15
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2023 sowie den Umgang mit dem 
Jahresfehlbetrag der Gemeinde Kisdorf
➢ Protokollauszug Team III

Der Finanzausschuss der Gemeinde Kisdorf hat gemäß § 92 der Gemeindeordnung den Jahresabschluss und 

den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. In seiner Sitzung vom 29.04.2026 hat der Finanzausschuss 

den Jahresabschluss der Gemeinde Kisdorf zum 31.12.2023 mit allen Bestandteilen geprüft. Die Prüfung 

führte zu keinen Beanstandungen. Der Bericht über die Prüfung ist dem Original der Niederschrift beigefügt.

Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: die am 
29.04.2026 durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2023 führte zu keinen Beanstandungen.
Der Jahresabschluss 2023, der zum Bilanzstichtag 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
16.180.721,72 € und einem Eigenkapital in Höhe von 13.585.055,73 € abschließt, wird in der vorgelegten 
Form festgestellt.
Der in der Bilanz zum 31.12.2023 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 268.084,83 € ist der 
Ergebnisrücklage zuzuführen.

Abstimmungsergebnis: (8 (4 CDU + 4WKB):0:1 (FDP))
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TOP 16
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2024 sowie den Umgang mit dem 
Jahresfehlbetrag der Gemeinde Kisdorf
➢ Protokollauszug Team III

Der Finanzausschuss der Gemeinde Kisdorf hat gemäß § 92 der Gemeindeordnung den Jahresabschluss und 

den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. In seiner Sitzung vom 29.04.2026 hat der Finanzausschuss 

den Jahresabschluss der Gemeinde Kisdorf zum 31.12.2024 mit allen Bestandteilen geprüft. Die Prüfung 

führte zu keinen Beanstandungen. Der Bericht über die Prüfung ist dem Original der Niederschrift beigefügt.

Des Weiteren wurde aufgrund einer Gesetzesänderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) die 

Ergebnisrücklage zum 01.01.2024 in eine Ausgleichsrücklage umgewandelt. Hierzu ist eine 

Beschlussempfehlung des Finanzausschusses an die Gemeindevertretung über eine neue Aufteilung der 

allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage notwendig.

Es werden aus dem Jahresabschluss 2023 die allgemeine Rücklage und die Ergebnisrücklage addiert.

Für die Gemeinde Kisdorf ergibt sich eine neu zu verteilende Summe in Höhe von 9.188.112,40 €.

Die allgemeine Rücklage muss mindestens 20% der Bilanzsumme aus 2022 betragen. Für die Gemeinde 

Kisdorf errechnet sich somit eine allgemeine Rücklage in Höhe von 3.202.237,87 €, die Ausgleichsrücklage 

wird entsprechend 5.985.874,53 € betragen.

Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: die am 
29.04.2026 durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2024 führte zu keinen Beanstandungen.
Der Jahresabschluss 2024, der zum Bilanzstichtag 31.12.2024 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
16.728.624,25 € und einem Eigenkapital in Höhe von 12.193.925,67 € abschließt, wird in der vorgelegten 
Form festgestellt.
Der Finanzausschuss empfiehlt, die zum 01.01.2024 gemäß Gesetzesänderung durchgeführte 
Neuaufteilung der bisherigen Allgemeinen Rücklage und der Ergebnisrücklage in eine Allgemeine 
Rücklage in Höhe von 3.202.237,87 € (20 % der Bilanzsumme aus 2022) und eine Ausgleichsrücklage 
in Höhe von 5.985.874,53 € festzulegen.
Der in der Bilanz zum 31.12.2024 festgestellte Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.391.130,06 € ist der 
neuen Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Abstimmungsergebnis: (8 (4 CDU + 4WKB):0:1 (FDP))
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TOP 17
Einwohnerfragestunde – 2. Teil
Es werden keine Fragen gestellt.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 21:05 Uhr.

gez.: Julia Schlüter André Clasen

Protokollführerin Vorsitzender


